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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein galvani-
sches Element mit mindestens einer Lithium interka-
lierenden Elektrode und einem aus flexiblem Folien-
material bestehenden Gehäuse, durch welches mit 
den positiven und negativen Elektroden des Ele-
ments verbundene Ableiter nach außen geführt sind.

Stand der Technik

[0002] Wiederaufladbare Lithium-Zellen mit einem 
flexiblen Foliengehäuse (Softpack) werden aufgrund 
ihrer hohen Energiedichte und dem daraus resultie-
renden niedrigen Gewicht zunehmend in portablen 
Hightech-Geräten wie Mobiltelefonen, PDA's und Or-
ganizern eingesetzt.

[0003] Wegen der immer weiter voranschreitenden 
Miniaturisierung dieser Geräte sinkt auch der für den 
Energiespeicher zur Verfügung stehende Raum stän-
dig. Gleichzeitig steigen jedoch die Anforderungen 
an die Zelle hinsichtlich Belastbarkeit und Perfor-
mance, beispielsweise bei GSM, GPRS, UMTS. Die 
Zellen werden hierbei einer immer größeren Pulsbe-
lastung ausgesetzt, wobei eine vorgegebene bzw. 
gerätespezifische Abschaltspannung nicht unter-
schritten werden darf.

[0004] Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, 
müssen diese Zellen u.a. einen sehr niedrigen Innen-
widerstand aufweisen.

[0005] Lithium-Polymer-Zellen sind beispielsweise 
so aufgebaut, dass mehrere Elektroden gestapelt 
werden und die jeweiligen Kollektoren der (negati-
ven) Anoden bzw. (positiven) Kathoden durch Ver-
schweißung parallelgeschaltet und mit einem nach 
außen führenden Ableiter verbunden werden. In der 
Kathode dient Aluminium (Streckmetall oder Folie, 
die zusätzlich in beliebiger Form gelocht sein kann) 
und in der Anode Kupfer (Streckmetall oder Folie, die 
zusätzlich in beliebiger Form gelocht sein kann) als 
Kollektormaterial. Für den nach außen führenden Ab-
leiter der Anode wird Nickel und für den nach außen 
führenden Ableiter der Kathode wird Aluminium ver-
wendet.

[0006] Das Dokument EP 1 291 934 A2 beschreibt 
eine mechanisch hoch beanspruchbare Zelle im Soft-
pack. Als Ableitermaterial werden beispielhaft Alumi-
nium, Kupfer, Phosphor-Bronze, Nickel, Titan, Eisen 
und Edelstahl sowie Legierungen aus diesen ge-
nannt. Weiterhin wird ein mögliches nachgeschalte-
tes, Weichglühen' erwähnt und eine mögliche Be-
schichtung der Ableiter mit einem Polymer, einer 
Phosphatverbindung, einer Titanverbindung oder ei-
nem Zinkphosphat zur Erhöhung der Haftung be-
schrieben. Wie aus den Beispielen hervorgeht, wird 
als Material für den negativen Ableiter bevorzugt Ni-

ckel eingesetzt.

[0007] Dem Dokument US 6,045,946 sind Lithi-
um-Polymer-Zellen mit einem Softpack-Gehäuse zu 
entnehmen, welche nach außen führende Ableiter 
aus vernickeltem Stahl, Aluminiumfolie oder Kupfer-
folie besitzen.

[0008] Die Druckschrift EP 1 276 161 A1 beschreibt 
eine korrosionsbeständige Beschichtung für Ableiter 
einer Lithium-Ionen-Zelle im Softpack, welche aus 
Phosphat/Chromat, etc. besteht. Als Material für die 
Ableiter sind Aluminium, Nickel, Edelstahl und Kupfer 
vorgeschlagen.

Aufgabenstellung

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein galvanisches Element der eingangs genannten 
Art anzugeben, welches einen sehr geringen Ge-
samtwiderstand aufweist und damit insbesondere für 
hohe Pulsbelastungen geeignet ist.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
ein galvanisches Element mit den Merkmalen des 
Anspruchs 1 oder des Anspruchs 2 gelöst. Vorteilhaf-
te und bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

[0011] Fig. 1 zeigt den schematischen Aufbau einer 
Lithium-Polymerzelle in Stapeltechnologie, die mit ei-
ner Sicherheitselektronik versehen ist.

[0012] Die positiven Kollektoren 3 der gestapelten 
Elektroden 1 werden mit dem positiven Ableiter 5 ver-
schweißt. Die negativen Kollektoren 2 werden mit 
dem negativen Ableiter 4 verschweißt. Die Ableiter 4, 
5 der Zelle werden mit den entsprechenden Ableitern 
6, 7 der Sicherheitselektronik 8 verschweißt.

[0013] Nicht dargestellt ist das Gehäuse (Softpack 
aus Aluminium/Kunststoffverbundfolie) der Zelle, 
welches die Elektroden 1 sowie die Kollektoren 2, 3
umhüllt und durch welches die Ableiter 4, 5 nach au-
ßen geführt sind.

[0014] Bei dem erfindungsgemäß aus vernickeltem 
Kupfer bestehenden Ableiter 4 werden die positiven 
Eigenschaften zweier Materialien so kombiniert, dass 
die negativen Eigenschaften der Einzelmaterialien 
eliminiert werden, es wird nämlich das elektrisch gut 
leitende Kupfer mit einer dünnen korrosionsbeständi-
gen, elektrolytresistenten, gut schweißbaren Schicht 
aus Nickel versehen. Durch das Kupfer ist eine gute 
elektrische Leitfähigkeit gegeben; die Oberflä-
chen-Vernickelung gewährleistet alle anderen Anfor-
derungen, wie Korrosionsbeständigkeit, Elektrolytre-
sistenz und Schweißbarkeit.

[0015] Das in bekannten Zellen als Ableitermaterial 
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verwendete Nickel hat zwar viele positive Eigen-
schäften, wie Korrosionsbeständigkeit, gute 
Schweißbarkeit und Elektrolytresistenz, ist jedoch ein 
relativ schlechter elektrischer Leiter, so dass die Ab-
leiter aus Nickel einen nicht unerheblichen Anteil am 
Gesamtwiderstand der Zelle bzw. des Batterie-Packs 
haben und somit die Belastbarkeit und Performance 
negativ beeinflussen. Dadurch wird der Spannungs-
abfall ganz besonders bei Pulsbelastung der Zelle 
negativ beeinflusst, so dass die Abschaltspannung 
des an die Zelle oder den Batterie-Pack angeschlos-
senen Verbrauchers frühzeitiger unterschritten wird 
und somit die Laufzeit des Verbrauchers verringert 
wird.

[0016] Die erfindungsgemäß verwendete Material-
kombination ist elektrisch besser leitend, gleichzeitig 
aber gut schweißbar bzw. lötbar und korrosionsbe-
ständig. Dieses Material kann gut mittels Ultraschall- 
oder Widerstandsschweißen mit den Kollektoren der 
negativen Elektrode(n), die meist aus Kupfer beste-
hen, verbunden werden. Dieses Material, welches im 
Inneren der Zelle mit Elektrolyt in Berührung kommen 
kann, ist resistent gegenüber dem jeweils eingesetz-
ten Elektrolyten und elektrochemisch kompatibel mit 
dem Gesamtsystem.

[0017] Die Beschichtung des Kupfers mit Nickel er-
folgt vorzugsweise in einem galvanischen Prozess, 
kann aber auch mittels einer physikalischen oder 
chemischen Dampfabscheidung erfolgen. Weiterhin 
ist es möglich, eine Trimetallfolie mit der Sequenz Ni-
ckel-Kupfer-Nickel einzusetzen.

[0018] Die mit Nickel beschichteten Kupfer-Ableiter 
sind 2 mm bis 15 mm, vorzugsweise 3 mm bis 5 mm 
breit und 20 μm bis 200 μm, vorzugsweise 50 μm bis 
100 μm dick. Die Schichtdicke des Nickels beträgt 10 
nm bis 3 μm, vorzugsweise 50 nm bis 500 nm.

[0019] Die Ableiter werden im Allgemeinen als Strei-
fen aus vernickelter Kupferfolie ausgeschnitten, der 
dabei entstehende unvernickelte Rand des Streifens 
bringt keine Nachteile mit sich.

[0020] Es aber auch möglich, die Kupferfolie vor der 
Beschichtung in Streifen zu schneiden und die Be-
schichtung dann aufzubringen. In diesem Fall ist 
dann auch der Rand des Streifens mit Nickel be-
schichtet.

[0021] Aufgrund der hohen Energiedichte und we-
gen des verwendeten entzündlichen sowie ätzenden 
organischen Lithium-Elektrolyten, müssen bei Li-Zel-
len (Li-Ion und Li-Polymer) besondere Sicherheits-
vorkehrungen getroffen werden, damit eine Gefähr-
dung des Endverbrauchers auch bei unsachgemäßer 
Behandlung der Zelle ausgeschlossen werden kann.

[0022] Daher wird an wiederaufladbaren Li-Zellen 

außen eine elektronische Sicherheitsschaltung ange-
bracht, die den Lade- und Entladevorgang überwacht 
und die Zelle vor unsachgemäßer Behandlung wie 
beispielsweise Überladung, Tiefentladung oder ex-
ternem Kurzschluss schützt.

[0023] Diese Sicherheitselektronik 8 besitzt eben-
falls Ableiter 6, 7, die mit den Ableitern 4, 5 der Zelle 
elektrisch leitend durch Schweißen oder Löten ver-
bunden werden. Gegebenenfalls wird zwischen Si-
cherheitselektronik und Zelle zusätzlich ein tempera-
turabhängiger Widerstand (PTC, sogenannter Po-
lyswitch) geschaltet. Dieser wird ebenfalls über zu-
sätzliche Ableiter mit einem Ableiter der Zelle und der 
Sicherheitselektronik elektrisch verbunden. Auch die-
se Ableiter bestehen erfindungsgemäß aus verni-
ckeltem Kupfer.

[0024] Derartige Schaltungsanordnungen sind den 
Dokumenten DE 101 04 981 A1 und DE 102 50 857 
A1 zu entnehmen.

[0025] Abhängig von der Zelltype und Art der Anbin-
dung der Sicherheitselektronik und gegebenenfalls 
des temperaturabhängigen Widerstandes (PTC) kön-
nen durch Ersetzen der bekannten Nickel-Ableiter 
durch vernickelte Kupferableiter mit den gleichen Ab-
messungen erhebliche Verbesserungen des Ge-
samtwiderstands erreicht werden, nämlich eine Ver-
ringerung des Widerstands um 12% bei einer Einzel-
zelle, eine Verringerung um 9% bei einem Batterie-
pack mit Einzelzelle nach Stand der Technik und er-
findungsgemäßer Anbindung der Sicherheitselektro-
nik und eine Verringerung um 13% bei einem Batte-
riepack mit erfindungsgemäßer Einzelzelle und erfin-
dungsgemäßer Anbindung der Sicherheitselektronik.

[0026] Die Werte sind beispielhaft für einen aktuel-
len Zell- und Batteriepacktyp mit den Abmessungen 
66·35·4,2 mm3 und können bei anderen Typen höher 
oder niedriger ausfallen.

[0027] Im folgenden sind konkrete Werte für eine Li-
thiumzelle mit den Abmessungen 66·35·4,2 mm3 und 
einer Kapazität von 900 mAh errechnet. Für die Ab-
leiter wird der Leiterwiderstand errechnet nach 

wobei γ = Leitfähigkeit des Leitermaterials  
I = Leiterlänge  
A = Leiterquerschnitt  
R = Widerstand des Leiters

[0028] Leitfähigkeit verschiedener Leitermateriali-
en: 
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Ausführungsbeispiel

Beispiel 1:

[0029] Einzelzelle nach Stand der Technik:  
Innenwiderstand der Zelle ohne Anodenableiter, mit 
Kathodenableiter = 27 mΩ  
Ableiterlänge = 16,5 mm  
Ableiterquerschnitt = 5,0 mm·70 μm = 0,35 mm2

[0030] Widerstand des Anoden-Ableiters aus Ni-
ckel: 

[0031] Widerstand des Anoden-Ableiters aus Kup-
fer: 

[0032] Eine solche Zelle hat:  
nach Stand der Technik (Nickelableiter anodenseitig) 
einen Innenwiderstand von 

27 + 4,49 mΩ = 31,49 mΩ

erfindungsgemäß (vernickelter Kupferableiter ano-
denseitig) einen Innenwiderstand von 27 + 0,84 mΩ
= 27,84 mΩ

[0033] Damit ergibt sich eine Verbesserung des Wi-
derstandes der reinen Zelle von 11,6 %.

Beispiel 2:

[0034] Einzelzelle mit Sicherheitselektronik nach 
Stand der Technik bzw. Einzelzelle nach Stand der 
Technik und erfindungsgemäße Anbindung der Si-
cherheitselektronik  
Innenwiderstand der Zelle mit Anodenableiter aus Ni-
ckel = 31,49 mΩ  
Widerstand der Sicherheitselektronik = 40 mΩ  
Widerstand des PTC = 20 mΩ

[0035] Ableiter für Elektronik- und PTC-Assemblie-
rung:  
2 Stück Ableiter Typ 1 (Verbinder Elektronik – PTC; 

Verbinder PTC – Elementableiter) mit  
Ableiterlänge = 8,5 mm  
Ableiterquerschnitt = 4,0 mm·70 μm = 0,28 mm2

[0036] 1 Stück Ableiter Typ 2 (Verbinder Elektronik 
– Elementableiter) mit  
Ableiterlänge = 17,0 mm  
Ableiterquerschnitt = 4,0 mm·70 μm = 0,28 mm2

[0037] Widerstand eines Ableiters Typ 1 aus Nickel: 

für 2 Ableiter also 5,78 mΩ

[0038] Widerstand eines Ableiters Typ 1 aus Kupfer: 

für 2 Ableiter also 1,08 mΩ

[0039] Widerstand eines Ableiters Typ 2 aus Nickel: 

[0040] Widerstand eines Ableiters Typ 2 aus Kupfer: 

[0041] Ein solcher Batteriepack 
– hat mit einer Zelle nach Stand der Technik (Ni-
ckelableiter anodenseitig) und Nickelableiter zur 
Elektronikanbindung einen Innenwiderstand von 
31,49 mΩ + 5,78 mΩ + 5,78 mΩ + 40 mΩ + 20 mΩ
= 103,05 mΩ (Zelle + Ableiter für Elektronik und 
PTC + Sicherheitselektronik + PTC) 
– hat mit einer Zelle nach Stand der Technik (Ni-
ckelableiter anodenseitig) und erfindungsgemä-
ßen Ableitern (vernickelter Kupferableiter) zur 
Elektronikanbindung einen Innenwiderstand von 
31,49 mΩ + 1,08 mΩ + 1,08 mΩ + 40 mΩ + 20 mΩ
= 93,65 mΩ (Zelle + Ableiter für Elektronik und 
PTC + Sicherheitselektronik + PTC)

[0042] Damit ergibt sich eine Verbesserung des In-
nenwiderstandes des Batteriepacks von 9%.

Beispiel 3:

[0043] Batteriepack mit Einzelzelle und Elektroni-
kanbindung nach Stand der Technik bzw. erfindungs-
gemäße Einzelzelle und Elektronikanbindung.  
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Innenwiderstand der Zelle mit Anodenableiter aus Ni-
ckel = 31,49 mΩ  
Innenwiderstand der Zelle mit Anodenableiter aus 
Kupfer = 27,84 mΩ  
Widerstand der Sicherheitselektronik = 40 mΩ  
Widerstand des PTC = 20 mΩ  
Ableiter für Elektronik- und PTC-Assemblierung:  
2 Stück Ableiter Typ 1 mit  
Ableiterlänge = 8,5 mm  
Ableiterquerschnitt = 4,0 mm·70 μm = 0,28 mm2  
1 Stück Ableiter Typ 2 mit  
Ableiterlänge = 17,0 mm  
Ableiterquerschnitt = 4,0 mm·70 μm = 0,28 mm2

[0044] Widerstand eines Ableiters Typ 1 aus Nickel: 

für 2 Ableiter also 5,78 mΩ

[0045] Widerstand eines Ableiters Typ 1 aus Kupfer: 

für 2 Ableiter also 1,08 mΩ

[0046] Widerstand eines Ableiters Typ 2 aus Nickel: 

[0047] Widerstand eines Ableiters Typ 2 aus Kupfer: 

[0048] Dieser Batteriepack 
– hat nach Stand der Technik (Nickelableiter ano-
denseitig und zur Elektronikanbindung)einen In-
nenwiderstand von 31,49 mΩ + 5,78 mΩ + 5,78 
mΩ + 40 mΩ + 20 mΩ = 103,05 mΩ (Zelle + Ab-
leiter für Elektronik und PTC + Sicherheitselektro-
nik + PTC)
– hat erfindungsgemäß (vernickelter Kupferablei-
ter anodenseitig und zur Elektronikanbindung) ei-
nen Innenwiderstand von 27,84 mΩ + 1,08 mΩ + 
1,08 mΩ + 40 mΩ + 20 mΩ = 90 mΩ (Zelle + Ab-
leiter für Elektronik und PTC + Sicherheitselektro-
nik + PTC)

[0049] Dies entspricht einer Verbesserung d. Innen-
widerstandes des Batteriepacks von 13%.

[0050] Durch den niedrigeren Widerstand wird eine 

erhebliche Verbesserung von Belastbarkeit und Per-
formance der Zelle bzw. des Batterie-Packs gewon-
nen. Durch den geringeren Widerstand von Zelle 
bzw. Batterie-Pack ist auch der Spannungsabfall bei 
Pulsbelastung und hoher Dauerbelastung geringer, 
wodurch die Abschaltspannung des angeschlosse-
nen Verbrauchers später unterschritten wird, was 
sich in einer längeren Laufzeit des Verbrauchers wi-
derspiegelt.

[0051] Fig. 2 zeigt beispielhaft den Spannungsver-
lauf von Zellen nach Stand der Technik im Vergleich 
zu erfindungsgemäß gebauten Zellen bei einer Entla-
dung mit GSM-Pulsen. (Entladen: GSM/20°C (bis 
3.0V) GSM Pulsbelastung: 2A/0.55ms; 
80mA/4.05ms)

[0052] Uo1 und Uu1 zeigen den Spannungsverlauf 
in Abhängigkeit von der entnommenen Kapazität von 
Zellen nach Stand der Technik, wobei Uo1 den Span-
nungsverlauf der Impulspause und Uu1 den Span-
nungsverlauf des Pulses wiedergeben. ∆U1 zeigt 
den daraus resultierenden Spannungsabfall.

[0053] Analog hierzu zeigen Uo2, Uu2 und ∆U2 den 
entsprechenden Verlauf bei erfindungsgemäßen Zel-
len.

[0054] Die Verbesserung von Performance und Be-
lastbarkeit der erfindungsgemäßen Zellen ist deutlich 
ersichtlich. Abhängig von der verbraucherspezifi-
schen Abschaltspannung lässt sich eine erhebliche 
Verbesserung der Gerätelaufzeit erreichen.

Patentansprüche

1.  Galvanisches Element mit mindestens einer 
Lithium interkalierenden Elektrode und einem aus fle-
xiblem Folienmaterial bestehenden Gehäuse, durch 
welches mit den positiven und negativen Elektroden 
des Elements verbundene Ableiter nach außen ge-
führt sind, dadurch gekennzeichnet, dass der mit 
dem Kollektor der negativen Elektrode verbundene, 
nach außen geführte Ableiter aus mit Nickel be-
schichteter Kupferfolie besteht.

2.  Galvanisches Element mit mindestens einer 
Lithium interkalierenden Elektrode und einem aus fle-
xiblem Folienmaterial bestehenden Gehäuse, durch 
welches mit den positiven und negativen Elektroden 
des Elements verbundene Ableiter nach außen ge-
führt sind, die mit einer Sicherheitselektronik verbun-
den sind, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 
einer der Ableiter, die Element und Sicherheitselekt-
ronik verbinden, aus mit Nickel beschichteter Kupfer-
folie besteht.

3.  Galvanisches Element nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass in die Verbindung zwi-
schen Element und Sicherheitselektronik ein weite-
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res Schutzelement, insbesondere ein PTC-Wider-
stand, eingefügt ist.

4.  Galvanisches Element nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass in die Verbindung zwi-
schen Element und Sicherheitselektronik ein weite-
res Schutzelement, insbesondere eine thermische 
Sicherung, eingefügt ist.

5.  Galvanisches Element nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kupferfolie galvanisch vernickelt ist.

6.  Galvanisches Element nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
mit Nickel beschichteten Kupfer-Ableiter 2 mm bis 15 
mm, vorzugsweise 3 mm bis 5 mm breit sind.

7.  Galvanisches Element nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
mit Nickel beschichteten Kupfer-Ableiter 20 μm bis 
200 μm, vorzugsweise 50 μm bis 100 μm dick sind.

8.  Galvanisches Element nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schichtdicke des Nickels 10 nm bis 3 μm, vorzugs-
weise 50 nm bis 500 nm beträgt.

9.  Galvanisches Element nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Gehäuse des Elements aus Aluminium/Kunststoff-
verbundfolie besteht.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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